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a) Todesstrafe.
b) Lebenslängliche oder zeitlich begrenzte Freiheits

strafe mit oder ohne Zwangsarbeit.
c) Geldstrafe und, im Falle ihrer Uneinbringlichkeitr 

Freiheitsstrafe mit oder ohne Zwangsarbeit.
d) Vermögenseinziehung.
e) Rückgabe unrechtmäßig erworbenen Vermögens.
f) Völlige oder teilweise Aberkennung der bürger

lichen Ehrenrechte.
Vermögen, dessen Einziehung oder Rückgabe von 

dem Gerichtshof angeordnet worden ist, wird dem 
Kontrollrat für Deutschland zwecks weiterer Verfügung 
ausgehändigt.

4. a) Die Tatsache, daß jemand eine amtliche SteU 
lung eingenommen hat, sei es die eines Staatsoberhauptes 
oder eines verantwortlichen Regierungsbeamten, befreit 
ihn nicht von der Verantwortlichkeit für ein Verbrechen 
und ist kein Strafmilderungsgrund.

b) Die Tatsache, daß jemand unter dem Befehl seiner 
Regierung oder seines Vorgesetzten gehandelt hat, be
freit ihn nicht von der Verantwortlichkeit für ein Ver
brechen; sie kann aber als strafmildernd berücksichtigt 
werden.

5. In ginem Strafverfahren oder einer Verhandlung 
wegen eines der vorbezeichneten Verbrechen kann sicjj 
der Angeklagte nicht auf Verjährung berufen, soweit die 
Zeitspanne vom 30. Januar 193? bis zum 1. Juli 1945 in 
Frage kommt. Ebensowenig stehen eine vom Naziregime 
gewährte Immunität, Begnadigung oder Amnestie der 
Aburteilung oder Bestrafung im- Wege.

A r t i k e l  III
1. Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, innerhalb 

ihrer Besatzungszonen die folgenden Maßnahmen zu 
treffen:

ä) Wer der Begehung eines Verbrechens verdächtigt 
ist, einschließlich derjenigen Personen, die eines Ver
brechens seitens einer der Vereinten Nationen beschul
digt werden, kann verhaftet werden; das in seinem 
Eigentum stehende oder seiner Verfügungsmacht unter
liegende bewegliche und unbewegliche Vermögen soll 
unter Aufsicht gestellt werden, bis darüber endgültig 
verfügt wird..

b) Dem Justizdirektorium sollen die Namen aller 
Personen, die eines Verbrechens verdächtigt sind, die 
Gründe und der Ort der Inhaftnahme sowie die Namen 
und Aufenthaltsorte der Zeugen mitgeteilt werden.

c) Geeignete Maßnahmen sollen getroffen werden, 
damit Zeugen und Beweismaterial im Bedarfsfälle ver
fügbar sind.

d) Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, die in 
Haft genommenen und unter Anklage gestellten Per
sonen zur Verhandlung vqf ein dafür geeignetes Gericht 
zu bringen, soweit nicht ihre Auslieferung an eine 
andere Behörde nach Maßgabe dieses Gesetzes oder ihre 
Freilassung erfolgt ist.

Für die Aburteilung von Verbrechen, die deutsche 
Staatsbürger oder Staatsangehörige gegen andere 
deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige oder gegen 
Staatenlose begangen haben, können die Besatzungs
behörden deutsche Gerichte für zuständig erklären.

2. Die Zonenbefehlshaber bestimmen oder bezeichnen 
für ihre Zonen den Gerichtshof, vor dem die eines Ver

brechens unter dem gegenwärtigen Gesetz beschuldigten 
Personen abgeurteilt werden sollen, sowie die dabei 
anzuwendende Verfahrensordnung.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes 
sollen jedoch in keiner Weise die Zuständigkeit oder 
Autorität irgendeines von den Zonenbefehlshabern in 
ihren Zonen bereits errichteten oder in Zukunft zu er
richtenden Gerichtshofs beeinträchtigen oder beschrän
ken; das gleiche gilt hinsichtlich des auf Grund des 
Londoner Abkommens vom 8. August 1945 ins Leben ge
rufenen Internationalen Militärgerichtshofes.

3. Wer zur Aburteilung vor einem Internationalen 
Militärgerichtshof benötigt wird, kann nur mit Zustim
mung des Ausschusses der Hauptankläger abgeurteilt 
werden. Auf Verlangen soll der Zonenbefehlshaber eine 
solche Person, die sich innerhalb seiner Zone befindet, 
diesem Ausschuß überantworten und ihm Zeugen und 
Beweismittel zugängig machen.

4. Ist es bekannt, daß jemand zur Aburteilung in 
einer anderen Zone oder außerhalb Deutschlands be
nötigt wird, so kann er nicht abgeurteilt werden, bevor 
eine Entscheidung gemäß Artikel IV dieses Gesetzes 
ergangen ist, es sei denn, daß von der Tatsache seiner 
.Ergreifung gemäß Ziffer 1 (b) Artikel III Mitteilung ge
macht wurde, eine Frist von drei Monaten seit dieser 
Mitteilung verstrichen und kein Auslieferungsbegehren 
nach Maßgabe des Artikels IV bei dem betreffenden 
Zpnenbefehlshaber eingegangen ist.

5. Die Vollstreckung der Todesstrafe kann auf
geschoben werden, falls der Zonenbefehlshaber Grund zu 
der Annahme hat, daß die Vernehmung des zum Tode 
Verurteilten als Zeuge in einem Verfahren innerhalb oder 
außerhalb seiner Zone von Wert sein könnte, jedoch 
nicht länger als einen Monat, nachdem das Urteil Rechts
kraft erlangt hat.

6. Jeder Zonenbefehlshaber wird dafür Sorge tragen, 
daß die Urteile der zuständigen Gerichte hinsichtlich des 
nach diesem Gesetz seiner Kontrolle unterliegenden Ver
mögens so ausgeführt werden, wie dies nach seiner An
sicht der Gerechtigkeit entspricht

A r t i k e l  IV
1. Wird jemandem, der. sich in einer der deutschen 

Zonen befindet, ein Verbrechen, das einen der Tat
bestände des Artikel II erfüllt und das außerhalb 
Deutschlands oder in einer anderen Zone begangen 
wurde, zur Last gelegt, so kann die Regierung des be
treffenden Staates oder der Befehlshaber der betreffenden 
Zone an den Befehlshaber der Zone, in der sich der An
geschuldigte befindet, das Ersuchen stellen, ihn zu ver
haften und ihn zur Aburteilung dem Staat oder der Zone 
auszuliefern, in der das Verbrechen begangen wurde. 
Einem solchen Auslieferungsantrag kann der Zonen
befehlshaber Folge leisten, es sei denn, daß nach seiner 
Meinung der Angeschuldigte zur Aburteilung oder als 
Zeuge von einem Internationalen Militärgerichtshof oder 
in Deutschland oder in einem anderen als dem antrag
stellenden Staate benötigt wird, oder daß der Zonen
befehlshaber sich nicht davon überzeugen kann, daß 
dem Auslieferungsantrag entsprochen werden sollte. In 
diesen Fällen hat er das Recht, den Auslieferungsantrag 
dem Justizdirektorium des Kontrollrates vorzulegen. 
Dieses Verfahren findet auf Zeugen und alle andere 
Arten von Beweismitteln entsprechende Anwendung.


